
Oktober 2019Newsletter für Kapitalgesellschaften

kompakt

Veräußert ein Unternehmer Anteile an einer Kapitalgesellschaft, ist dieser Umsatz 
von der Umsatzsteuer befreit. Deshalb kann der Unternehmer die ihm in Rechnung 
gestellte Umsatzsteuer für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf der Anteile nicht als Vorsteuer abziehen.
Die Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft stellt auch keine Geschäfts-
veräußerung im Ganzen dar. Diese liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in der 
Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich oder 
unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird.
Nach Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg wird bei der Veräußerung von Anteilen an 
einer Kapitalgesellschaft jedoch kein Unternehmen, sondern vielmehr die Inhaberschaft an 
einem Unternehmen (also letztlich der Unternehmer und nicht sein Unternehmen) übertra-
gen. Der Unternehmer muss, um den Vorsteuerabzug zu erlangen, neben der Beteiligung an 
der Kapitalgesellschaft auch die die wirtschaftliche Tätigkeit vermittelnden Wirtschaftsgüter 
(also das Unternehmen) mit übertragen.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Eine GmbH bezahlte Beratungshonorare an ihre jeweils zu 
50 % beteiligten Gesellschafter. In den zugrundeliegenden Be-
raterverträgen war die „Errichtung eines Rechnungswesens mit 
Lohn- und Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und einer DV-
gestützten Materialwirtschaft“ gegen einen Stundensatz sowie 
Reisekostenerstattung und Überlassung eines betrieblichen Pkw 
auch zur Privatnutzung vereinbart. Diese Vereinbarung reichte 
dem Finanzamt nicht. Es nahm verdeckte Gewinnausschüttungen 
(vGA) an und versagte den Betriebsausgabenabzug.
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, 
da die vertraglichen Vereinbarungen einem Fremdvergleich 
nicht standhielten. Eine vGA ist eine Vermögensminderung bzw. 
verhinderte Vermögensmehrung, die durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst ist, sich auf den Gewinn auswirkt und in 
keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung steht. 
Wendet demnach eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter 
einen Vermögensvorteil zu, den sie bei Anwendung der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einem 
Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte, ist eine Veranlassung 
durch das Gesellschaftsverhältnis anzunehmen.
Im entschiedenen Fall hätte ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter eine derartige Vereinbarung mit einem fremden 
Dritten nicht getroffen, sondern u. a. vereinbart, bis wann die 
Errichtung erfolgt sein muss.

Hat ein Bilanzierender GmbH-Anteile im Betriebsvermögen, so 
sind Gewinnausschüttungsansprüche hieraus erst zu aktivieren, 
wenn ein Gewinnverwendungsbeschluss der GmbH vorliegt. 
Allerdings kann auch ein erst künftig entstehender Anspruch 
zu aktivieren sein, wenn er wirtschaftlich in der Vergangenheit 
verursacht und am Bilanzstichtag hinreichend sicher ist.

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte der Un-
ternehmer A seine GmbH-Anteile verkauft, sich aber die Gewinn-
ausschüttung für die Zeit seiner Beteiligung vorbehalten. Diesen 
Anspruch hatte er mehrfach abgesichert. So hatte die GmbH ihm 
über den auszuschüttenden Gewinn bereits ein unkündbares 
Darlehn ausgezahlt, das nur mit dem späteren Gewinnausschüt-
tungsanspruch verrechnet werden konnte. Außerdem hatte sich 
der neue Anteilseigner zur Gewinnausschüttung verpflichtet und 
diesen Anspruch an A abgetreten. Durch diese Maß-
nahmen war der Gewinnausschüttungsanspruch 
beim Verkauf so sicher, dass er das 
Betriebsvermögen erhöhte und A ihn 
schon zu diesem Zeitpunkt zu ver-
steuern hatte.

Hinweis: Gewinnausschüttungen 
einer GmbH an Einzelunternehmer 
und Personengesellschaften
sind nach dem Teileinkünfteverfah-
ren nur zu 60 % steuerpflichtig.
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Es macht übrigens viel wacher,
den Kaffee über die Tastatur zu
schütten, als ihn einfach zu trinken
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Ist ein Einzelgewerbetreibender an einer Kapitalgesellschaft beteiligt und dient die Beteiligung 
dazu, den Absatz von Dienstleistungen des Einzelgewerbetreibenden zu fördern, gehört die Be-
teiligung zu seinem notwendigen Betriebsvermögen. Erforderlich ist eine dauerhafte und intensive 
Geschäftsbeziehung zwischen Einzelunternehmen und Beteiligungsgesellschaft. Eine ausgeschüt-
tete Dividende führt dann nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern ist den Einkünften 
aus Gewerbebetrieb des Einzelunternehmers zuzurechnen.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Bedeutung der Beteiligung aus Sicht des Einzel-
unternehmens (und nicht der Kapitalgesellschaft) zu beurteilen ist. Daher ist auch unerheblich, ob 
die Kapitalgesellschaft über einen eigenen, vom Einzelunternehmen unabhängigen Geschäftsbe-
trieb verfügt. Maßgeblich für die Bewertung der Bedeutung der Beteiligung ist nicht der Gewinn, 
sondern der aus der GmbH-Beteiligung resultierende Umsatz.
Im entschiedenen Fall waren ein Einzelunternehmer zu 100 % an der B-GmbH, und diese wie-
derum zu 100 % an der A und C-GmbH beteiligt. 99,9 % seines Umsatzes tätigte der Einzelun-
ternehmer mit den drei Gesellschaften, insbesondere mit der CGmbH, für die er Werbeaufträge 
und Beratungsleistungen übernahm. Dass die dauerhaften und intensiven Geschäftsbeziehungen 

überwiegend zur C-GmbH und nicht zur B-GmbH bestanden haben, ist für die Einordnung als notwendiges Betriebsvermögen 
unerheblich, da die B-GmbH die C-GmbH beherrscht hat.

GmbH-Anteile eines Einzelunternehmers
Notwendiges Betriebsvermögen?

Veräußert eine Kapitalgesellschaft Anteile an einer anderen Kapi-
talgesellschaft, entsteht der Veräußerungsgewinn grundsätzlich 
im Zeitpunkt der Veräußerung. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der vereinbarte Kaufpreis sofort fällig, in Raten zahlbar oder 
langfristig gestundet ist und wann der Verkaufserlös dem Ver-
äußerer tatsächlich zufließt. Der Veräußerungsgewinn ist damit 
regelmäßig stichtagsbezogen auf den Veräußerungszeitpunkt 
zu ermitteln. Bei gewinn  oder umsatzabhängigen Kaufpreis-
forderungen kann der Gewinn jedoch nicht auf den Veräuße-
rungszeitpunkt ermittelt werden, da er von der zukünftigen 
Ertrags– bzw. Umsatzentwicklung abhängig ist. In diesem Fall ist 
auf die Realisation des Veräußerungsentgelts abzustellen. D. h., 
der Veräußerungsgewinn entsteht Jahr für Jahr im Zeitpunkt des 
Zuflusses des entsprechenden Entgelts.
Die vorgenannten Grundsätze gelten gleichermaßen im Einkom-
men- und Körperschaftsteuerrecht.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Hat ein wesentlich beteiligter GmbH-Gesellschafter bis zum 
27. September 2017 seiner GmbH eine eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfe in Form eines sog. Finanzplandarlehns gege-
ben, gehört dies zu den Anschaffungskosten der GmbH-Betei-
ligung. Fällt das Darlehn z. B infolge einer Insolvenz der GmbH 
aus, kann der Verlust steuerlich zu 60% einkommensmindernd 
berücksichtigt werden.
Der Bundesfinanzhof hat in einer neuen Entscheidung nochmals 
dargestellt, wann ein Finanzplandarlehn vorliegt. Maßgebend 
sind die zwischen dem Gesellschafter und der GmbH getrof-
fenen Vereinbarungen, denen zufolge die eingesetzten Mittel 
einlageähnlichen Charakter haben sollen, obwohl sie als Darlehn 
bezeichnet werden. Für ein Finanzplandarlehn sprechen etwa

n	 eine fehlende Kündigungsmöglichkeit des Darlehnsgebers,
n	 unter Fremden unübliche Konditionen der Darlehnsgewährung,
n	 zeitlicher Zusammenhang zwischen Gesellschaftsgründung 

und Darlehnsvertrag sowie
n	 eine langfristige, den Geldbedarf der GmbH abdeckende 

Darlehnsüberlassung.

Hinweis: Finanzplandarlehn, die nach dem 27. September 2017 
gegeben wurden, sind nach der Aufhebung des Eigenkapi-
talersatzrechts durch das „Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen“ keine 
Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung mehr. Sie können 
zwar nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs gegebenenfalls als 
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigt 
werden. Jedoch liegen bereits Pläne des Gesetzgebers vor, dies 
zu unterbinden.

Eigenkapitalersetzendes Darlehen
Folgen bei Insolvenz der GmbH

Einkommensteuer
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